
Zustimmung des Ministers der Finanzen. Sie darf nur im Falle 
eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses er
te ilt werden. Über- und außerplanmäßige Ausgaben sollen durch 
Einsparungen bei anderen Ausgaben des Haushaltsplanes des 
Bundes ausgeglichen werden. Einzelheiten können durch Bun
desgesetz bestimmt werden.

Artikel 123

Gesetze, welche die von der Regierung vorgeschlagenen Ausga
ben des Haushaltsplanes erhöhen oder neue Aufgaben in sich 
schließen oder für die Zukunft mit sich bringen, bedürfen, der 
Zustimmung der Regierung. Das gleiche g ilt für Gesetze, die 
Einnahmenminderungen in sich schließen oder für die Zukunft 
mit sich bringen.

Artikel 124

(1) Die Aufnahme von Krediten sowie die Übernahme von Bürg
schaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen, die zu 
Ausgaben in künftigen Rechnungsjahren führen können, bedür
fen einer der Höhe nach bestimmten oder bestimmbaren Er
mächtigung durch Bundesgesetz.

(2) Die Einnahmen aus Krediten dürfen die Summe der im Haus
haltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen nicht über
schreiten. Ausnahmen sind nur zulässig zur Abwehr einer Stö
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts.

(3) Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

Artikel 125

'(1) Der Minister der Finanzen hat der Volkskammer im Laufe des 
nächsten Jahres über alle Haushaltseinnahmen eines Rech
nungsjahres sowie über ihre Verwendung und die Schulden des 
Bundes zur Entlastung der Regierung Rechenschaft zu legen. 
Der Rechnung ist ein Vermögensnachweis beizufügen.

(2) Die Prüfung der Haushaltsrechnung sowie der Wirtschaftlich
keit und Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsfüh
rung erfolgt durch den Rechnungshof des Bundes. Seine Mit-
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